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Datum 5. April 2007

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 
der Europäischen Union
hier: Abschiebestopp

Die Bundesregierung hat am 28. März 2007 beschlossen, den o. g. Gesetzentwurf dem Bundesrat 
zuzuleiten. In dem Entwurf ist auch ein Vorschlag für eine Altfallregelung, §§ 104 a und 104 b, 
enthalten. 

Da das Gesetzgebungsverfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird und von einem 
Zustandekommen der gesetzlichen Altfallregelung auszugehen ist, ordne ich gemäß § 60 a Abs. 
1 AufenthG an, dass die Abschiebung von Personen, denen nach der genannten Regelung eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden könnte, für die Dauer von längstens sechs Monaten 
ausgesetzt wird.

Im Auftrag

(Schmäing)

Anlage: §§ 104 a und 104 b des Regierungsentwurfs
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